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Schuljahr 2011/2012 – Nr. 3 / Dezember 2011 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen,  
 
kurz vor Weihnachten möchte ich mich nochmals zu Wort melden. 
Wie bereits in den 2. Schulnachrichten ausführlich erläutert, stehen noch in diesem Kalenderjahr 
für einige Schülerinnen und deren Eltern wichtige Entscheidungen an: 
 
Freiwilliger Rücktritt 
 
Die Gymnasiale Schulordnung (GSO) schreibt in § 67 (1) vor: 
„Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Schülerinnen und Schüler freiwillig wiederholen 
oder spätestens bis zum Ende des Kalenderjahres aus den Jahrgangsstufen 6 bis 10 in die 
vorherige Jahrgangsstufe zurücktreten; sie gelten nicht als Wiederholungsschülerinnen und 
Wiederholungsschüler.“ 
 
Wenn Schülerinnen bzw. Eltern den freiwilligen Rücktritt in Erwägung ziehen, bitte ich um 
umgehende Rücksprache mit der Schulleitung, den Klassenleitungen, den Fachlehrkräften bzw. 
unserer Schulpsychologin. 
 
Der Antrag auf den freiwilligen Rücktritt muss schriftlich an das Direktorat gestellt werden. 
Spätester Termin ist Donnerstag, 22.12.2011, 12.00 Uhr.  
 
Entscheidung über das Bestehen der Probezeit 
 
1. „Vorrücken auf Probe“ lt. GSO § 63 (3): 
„Die Probezeit dauert bis zum 15. Dezember, sie kann von der Lehrerkonferenz in besonderen 
Fällen um höchstens zwei Monate verlängert werden. Die Lehrerkonferenz entscheidet auf der 
Grundlage einer Empfehlung der Klassenkonferenz, ob die Schülerin oder der Schüler nach dem 
Gesamtbild aller erzielten Leistungen die Probezeit bestanden hat oder zurückverwiesen wird.“ 
Die betroffenen Schülerinnen erhalten umgehend nach der Lehrerkonferenz, die am 15.12.2011 
stattfindet, eine schriftliche Mitteilung über die Entscheidung. Dies gilt für alle Schülerinnen, 
denen im letzten Schuljahr das Vorrücken auf Probe gestattet wurde. 
 
2. „Probezeit“ lt. GSO § 30: 
Eine Probezeitentscheidung ist bei Schülerinnen vorgesehen, die nach einem Schulwechsel 
(Änderung der Ausbildungsrichtung) oder nach einem Auslandsaufenthalt zu uns gekommen 
sind. 
(3) In der Probezeit wird festgestellt, ob die Schülerin oder der Schüler den Anforderungen 
des Gymnasiums gewachsen ist. Die Entscheidung über das Bestehen der Probezeit wird auf der 
Grundlage der erbrachten Leistungen sowie der pädagogischen Wertung der 
Gesamtpersönlichkeit der Schülerin oder des Schülers getroffen. Über das Bestehen der 
Probezeit entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage einer Empfehlung 
der Klassenkonferenz. 
(4) Die Probezeit dauert in der Regel bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres. Sie kann aus 
besonderen Gründen längstens bis zum Ende des Schuljahres verlängert werden. Schülerinnen 
und Schüler, deren Probezeit bis zum Ende des Schuljahres verlängert wurde, unterliegen den 
Vorrückungsbestimmungen. 
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(5) Die in den Ausbildungsabschnitt 11/1 fallende Probezeit gilt als bestanden, wenn die 
Schülerin oder der Schüler in den nach Anlage 6 bzw. Anlage 6b belegungspflichtigen Kursen 
höchstens dreimal, darunter in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie der verpflichtend zu 
belegenden fortgeführten Fremdsprache 1 höchstens einmal, weniger als 5 Punkte – in keinem 
Fall jedoch weniger als 1 Punkt – als Halbjahresleistung erzielt hat. Die Leistungen im Projekt-
Seminar zur Studien- und Berufsorientierung und im Fach Sport bleiben dabei unberücksichtigt. 
Eine Verlängerung ist in diesem Fall nicht zulässig; die Schülerin oder der Schüler wird in die 
Jahrgangsstufe 10 zurückverwiesen. 
(6) Schülerinnen und Schüler, die die Probezeit nicht bestanden haben, können bei 
ausreichendem Leistungsstand in die vorhergehende Jahrgangsstufe zurückverwiesen werden; 
sie gelten dort nicht als Wiederholungsschülerinnen oder Wiederholungsschüler. 
(7)  Für Schülerinnen und Schüler, die nach dem Besuch einer ausländischen Schule in die 
Jahrgangsstufe 11 oder 12 des achtjährigen Gymnasiums bzw. in die Jahrgangsstufe 13 des 
neunjährigen Gymnasiums aufgenommen werden wollen, kann die oder der 
Ministerialbeauftragte Einzelregelungen treffen. 
 
Evaluation 
 
Der Satz „Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“ von Philip Rosenthal 
beschreibt treffend ein Grundanliegen von Schulentwicklung an Katholischen Schulen.  
Das Selbstverständnis Katholischer Schulen verpflichtet, zum Wohl der ihnen anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen über die Gegebenheiten und Prozesse an der 
Schule nachzudenken und sie kritisch zu reflektieren. Ziel ist es dabei die Qualität von Schule, 
also von Erziehung und Bildung zu verbessern. 
Auch die Schule Ihrer Tochter nimmt diese Verpflichtung ernst, bleibt nicht stehen und arbeitet in 
der inneren Schulentwicklung an dem Profil und der Qualität der eigenen Schule. 
 
Zur Unterstützung dieses Prozesses besucht in den nächsten Wochen ein Evaluationsteam des 
Katholischen Schulwerks in Bayern unsere Schule. Ziel dieser Evaluation ist es, den Mitgliedern 
der Schulfamilie die Gegebenheiten und Prozesse vor Ort möglichst objektiv und vor dem 
Hintergrund der Qualitätskriterien der deutschen Bischöfe zurück zu spiegeln, um Stärken 
herauszustellen und Entwicklungsfelder aufzuzeigen. 
 
Um einen möglichst umfassenden Blick von der Schule zu erhalten, werden neben den 
Schülerinnen sowie den Lehrkräften auch die Eltern befragt. Ihre Meinung, Ihre Erfahrung mit 
Schule und Ihre Sicht der Dinge sind uns wichtig. 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, an dieser Befragung teilzunehmen.  
 
Im Januar erhalten Sie nähere Informationen. 
 
Veranstaltungen 
 
1. Christkindlesmarkt 
Unser Christkindlesmarkt ist wieder sehr gut besucht gewesen; von den Auftritten unserer 
5. Klassen bis zur Oberstufe waren die Schülerinnen in diese Schulveranstaltung eingebunden. 
Wir freuen uns sehr über den Erlös in Höhe von ca. 11.000 �, der heuer folgenden Projekten 
zugutekommen soll: Kinderhospiz Bamberg, einem Projekt der Maria-Ward-Schwestern in 
Simbabwe und dem Verein Pfad für Kinder. 
Unser herzlicher Dank geht an Sie, liebe Eltern, an alle Helfer und Unterstützer! 
 
2. Weihnachtskonzert 
Am Montag, 19.12.2011 um 19.00 Uhr, findet unser alljährliches Weihnachtskonzert in der 
Institutskirche statt. Wir danken den musizierenden Schülerinnen und Lehrkräften bereits jetzt für 
ihr Engagement und möchten Sie herzlich zu dieser besinnlichen Stunde in der stressigen 
Vorweihnachtszeit einladen. 
Nach der Veranstaltung laden Schülerinnen der Oberstufe Sie zu Glühwein und Lebkuchen im 
Foyer ein. 
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Vielfältiges Schulleben 
 

1. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels 
Die Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs 2011/12 am Maria-Ward-Gymnasiums heißt Svea 
Stisser aus der Klasse 6a. 
Für die Deutschlehrkräfte der Klasse 6aG, 6bG und 6cG und die drei Schulsprecherinnen war es 
keine leichte Aufgabe die beste Vorleserin der Schule zu ermitteln. Immerhin traten die 
Klassensiegerinnen als die Besten ihrer Altersstufe gegeneinander an. 
Die Kandidatinnen lasen zunächst je einen Text ihrer Wahl und danach einen ihnen unbekannten 
Text. 
Aus der Klasse 6a las Svea Stisser, aus der Klasse 6b Luisa Langhauser und aus der Klasse 6c 
Lara-Madlen Strätz. 
Svea Stisser verstand es sowohl die Zuhörerschaft als auch die Jurorinnen in ihren Bann zu 
ziehen. 
Wir gratulieren ihr herzlich zu ihrem Sieg und wünschen ihr bei den folgenden Lesewettbewerben 
viel Erfolg! 
 

2. Rollenbrecher (Wettbewerb des Bayerischen Familienministeriums) 
Einen herzlichen Glückwunsch an die Klasse 9d! Das Team des Maria-Ward-Gymnasiums 
Bamberg wurde mit seiner Internetpräsentation durch das Online Voting zu einem der drei 
Siegerteams gewählt. Die Preisverleihung war am 05.12.2011 in München.  
Vielen Dank an die verantwortlichen Lehrkräfte Frau OStR Becker, Herr StR (RS) Hauck und 
Frau StR Schellenberger. 
 
Termine  
Dezember 2011 
11. – 13.12.2011 10c in Schney  
10. – 16.12.2011 Wintersportwoche der 8c und 8d 
16. – 22. 12.2011  Wintersportwoche der 7. Klassen 
23.12.2011 Schulfrei 
Gottesdienste in St. Josef: 
20.12.2011, 10.00 Uhr Jgst. 8 + 9 
20.12.2011, 11.30 Uhr Jgst. 5 + 6 
21.12.2011, 11.30 Uhr Jgst. 10 - 12 
Januar/Februar 2012 
16. – 20.01.2012 Ausstellung „Abseits der Schlachtfelder“ (Aula) 
26.01.2012 Elternabend Comenius Umwelt 
23. – 29.01.2012 Maria-Ward-Woche 
01.02.2012, 19.00 Uhr Kammermusikabend 
02.02.2012 Elternabend „Zyklusshow“ 5. Klassen 
06. – 10.02.2012 Projektwoche der 6. Klassen 
16.02.2012 Elternabend der 8. Klassen 
17.02.2012 Zwischenzeugnisse 
20. – 24.02.2012 Faschingsferien 
 
 
Weihnachtsferien 
 
Der Unterricht endet am Donnerstag, 22.12.2010, mit der 6. Stunde (12.55 Uhr). 
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 09.01.2012, zur gewohnten Zeit. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche Tage im Advent, ein frohes Weihnachtsfest, 
erholsame Ferientage und ein Gutes Neues Jahr.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
OStD Ingrid Käfferlein,  
Schulleiterin 

 


